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Das Liegenschaftsamt wird ermächtigt,
•las städtische Erbbaugrundstück Gemarkung

Darmstadt Flur 38 Nr* 81 ’ » 990 qm

an Herrn Friedrich Wilhelm Krentscher, Darmstadt, Im Harras 30 
zum Kaufpreis von 6 t—  Wl/qm a BM 5 940,—  
zu den üblichen Bedingungen des Grundsatzbeschlusses der 
Städtverorduetehversammlung vom 2^6^ 1Q7Q zu verkaufen.
Soweit nach dem Bebauungsplan noch Straßengelände benötigt 
wird, vermindert* sich der Kaufpreis entsprechend, 

jDas 'Gxn^ndstncir’Tet teilbar,
LSÄlitP cLfill.Käufer innerhalb von 10 Jahren eine Teilung des 
Grundstücks durchführen - mit Ausnahme z.G, von Kindern - 
ist er verpflichtet, den unten berechneten Aufpreis 
für den neu zubildeten Bauplatz zu zahlen,

f i  ILB..X.. ü  ° „ d .  . 1 1 , . J £ ; .

Der Obengenannte ha t an dem vorbeizeichneten Ginind- 
,’tück ein Erbbaureoht. Antrag auf Erwerb des Grundstücks zu 
len Bedingungen des Grund^atzbeschluuses liegt vor.

Nach dem oben erwähnten Grundsatzb©Schluß ist der Grundstücks 
preis wie felgt festzusetzen:
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Grund s tückswert, d«r der Berechnung 
des Erbbauzinses zugrunde xiegt
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Nachlaß jfcßxSf / 50 $>, da der Erbbauver
trag vor / xxsh dem 1.1.1963 abgeschlos
sen wurde
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Verkaufspreis f v /

Zeitv/ert

Nachlaß 25 % gemäß Grundsatzboochluß 
der Stadtvex’ordnetenvers?mmlung 
vom 16, 7«1968

abzüglich Verkaufspreis 

Aufpreis

_  A ’J T J 'D y / ü ü L  

20i=-DM/qm

m

1 5 »— DM/qm 

6 >— DM/ym

DM/cm

(Reißer
Stadtbaud

. ■


